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1. Veranlassung

Im Nordwesten der Stadt Aschersieben in westlicher Verlängerung der Ernst-Toller-Straße
bis zur Magdeburger Chaussee befinden sich Lagergebäude undFreiflächen des ehemali-
gen Handelskontors Obst- Gemüse - Speisekartoffeln (OGS). Der Vorhabenträger beabsich-
tigt auf einer Teilfläche von 0,8 ha an der Ernst-Toller-Straße auf einer Teilfläche des Flur-
stücks 1/2 der Flur 43 der Gemarkung Ascherslebenein Mischgebiet zu entwickeln.

Das Mischgebiet grenzt östlich an das Wohngebiet, das sich zwischen Lessingstraße, Ernst-
Toller-Straße und Heinrich-Heine-Straße befindet. Westlich wird dieses Wohngebiet durch
den in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Abschnitt der Ernst-Toller-Straße begrenzt. Westlich
dieses Wohngebiets erstreckt sich eine Brachfläche, die im Flächennutzungsplan als Ge-
mischte Baufläche dargestellt ist.

Nunmehrist vorgesehen,diese Brachfläche zu einem Mischgebiet zu entwickeln. Es sollen
sowohl Wohngebäudeerrichtet werden als auch Gebäude mit gewerblichen Nutzungen(So-
zialstation). Es ist vorgesehen, dass alle Gebäude im Plangebiet nur vermietet und zumin-
dest zunächst nicht veräußert werden. Es sollen nur solche Gebäude errichtet werden, die
sich insbesondere im Hinblick auf ihre Höhe,ihre Bauweise und die überbaute Grundstücks-
fläche in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen.

Vorgesehenist die Errichtung einer Erschließungsstraße, die am westlichen Ende der Hein-
rich-Heine-Straße beginnt und mit einem Bogen durch das Plangebiet in südliche Richtung
bis zum westlichen Ende desin Ost-West-Richtung verlaufenden Abschnitts der Ernst-Toller-
Straße führt. Der unmittelbar vor den Grundstücken Ernst-Toller-Straße 17 bis 23 gelegene
Straßenabschnitt ist bisher nicht befestigt und soll in diesem Zusammenhang gepflastert und
mit einer Straßenbeleuchtung versehen werden.

Der Bebauungsplan wird aus dem Flächennutzungsplan der Stadt Aschersleben entwickelt.
Im Flächennutzungsplan der Stadt Aschersleben ist der Bereich des Plangebiets als Ge-
mischte Baufläche dargestellt. Festgesetzt werden soll das Baugebiet entsprechend als
Mischgebiet. Das Plangebiet ist gut an den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) ange-
bunden. Der Bahnhof Aschersleben kann in etwa einer Viertelstunde Fußweg erreicht wer-
den.

Der Bebauungsplansoll im beschleunigten Verfahren durchgeführt werden. Ein Bebauungs-
plan für die Wiedernutzbarmachung von Flächen, die Nachverdichtung oder andere Maß-
nahmen der Innenentwicklung (Bebauungsplan der Innenentwicklung) kann gemäß § 13a
Abs. 1 Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB) im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden.

Nach der Begründung zum "Entwurf eines Gesetzes zur Erleichterung von Planungsvorha-
ben für die Innenentwicklung der Städte", mit dem das beschleunigte Verfahren nach $ 13a
BauGB eingeführt wurde, vom 4. September 2006 (Bundestags-Drucksache 16/2496, Sei-
te 12) sind in das beschleunigte Verfahren auch einbezogen solche Bebauungspläne, die der
Umnutzung von Flächen dienen. In Betracht kommen danach insbesondere Gebiete, die im
Zusammenhang bebaute Ortsteile im Sinne des $ 34 BauGB darstellen und innerhalb des
Siedlungsbereichs befindliche brachgefallene Flächen. Im vorliegenden Fall handelt es sich
um eine brachgefallene Fläche innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils, die
infolge notwendiger Anpassungsmaßnahmen umgenutzt werdensoll.

Nach $ 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB darf der Bebauungsplan im beschleunigten Verfah-
ren aufgestellt werden, wennin ihm eine zulässige Grundfläche im Sinne des $ 19 Abs. 2 der
Baunutzungsverordnung (BauNVO) von insgesamt weniger als 20.000 m? festgesetzt wird,
wobei die Grundflächen mehrerer Bebauungspläne, die in einem engen sachlichen, räumli-
chen undzeitlichen Zusammenhang aufgestellt werden, mitzurechnen sind. Es gibt keine
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Bebauungspläne, die in einem engenzeitlichen und räumlichen Zusammenhang mit der Auf-
stellung des Bebauungsplans aufgestellt werden. Durch die Größe des Plangebiets von we-
niger als 8.000 m? wird deutlich, dass der Schwellenwert von 20.000 m? deutlich unterschrit-
ten wird.

Das beschleunigte Verfahren ist nach $ 13a Abs. 1 Satz 4 und 5 BauGB ausgeschlossen,
wenn durch die Aufstellung des Bebauungsplans die Zulässigkeit von Vorhaben begründet
wird, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Ge-
setz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) oder nach Landesrecht unterliegen.
Das beschleunigte Verfahren ist auch ausgeschlossen, wenn Anhaltspunkte für eine Beein-
trächtigung der in $ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. b BauGB genannten Schutzgüter bestehen.

Der Bebauungsplan begründet keine Zulässigkeit von Vorhaben, für die eine Verpflichtung
zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. Denn in Mischgebieten sind
keine Arten der baulichen Nutzung zulässig, für die eine Verpflichtung zur Durchführung ei-
ner Umweltverträglichkeitsprüfung besteht.

Bei den in $ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. b BauGB genannten Schutzgütern handelt es sich um die
Erhaltungsziele und den Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete. Die Gebiete von gemein-
schaftlicher Bedeutung und die europäischen Vogelschutzgebiete bilden das Europäische
ökologische Netz „Natura 2000“.

Das dem Geltungsbereich des Bebauungsplans nächstgelegene Gebiet von gemeinschaftii-
cher Bedeutung "Wipper unterhalb Wippra" befindet sich östlich dieses Geltungsbereichs in
einer Entfernung von etwa 3 km.

Aufgrund der zulässigen Arten baulicher und sonstiger Nutzungen im Gebiet des Be-
bauungsplans und der Entfernung zu diesem Natura 2000-Gebiet werden Beeinträchtigun-
gen des Europäischen ökologischen Netzes „Natura 2000“ durch die Verwirklichung des Be-
bauungsplansnicht erwartet.

Im beschleunigten Verfahren gelten gemäß $ 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB die Vorschriften des
vereinfachten Verfahrens nach $ 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB entsprechend.

Im vereinfachten Verfahren kann gemäß $ 13 Abs. 2 BauGB
1. von derfrühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach $ 3 Abs. 1 und $ 4 Abs. 1 BauGB

abgesehen werden,
2. der betroffenen Öffentlichkeit Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb angemessener

Frist gegeben oder wahlweise die Auslegung nach $ 3 Abs. 2 BauGB durchgeführt wer-
den,

3. den berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange Gelegenheit zur
Stellungnahme innerhalb angemessener Frist gegeben oder wahlweise die Beteiligung
nach $ 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt werden.

Bei der Aufstellung des Bebauungsplans soll entsprechend $ 13a Abs. 2 Nr. 1 in Verbindung
mit $ 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BauGB vonderfrühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit abge-
sehen sowie die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger Öffentlicher Be-
lange nicht durchgeführt werden.

Im vereinfachten Verfahren wird gemäß $ 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB von der Umweltprüfung
nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach $ 2a BauGB, von der Angabe nach
83 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogenerInformationen verfügbar sind, so-
wie von der zusammenfassenden Erklärung nach $ 10 Abs. 4 BauGB abgesehen; $ 4c
BauGBist nicht anzuwenden. Deshalb wird der Bebauungsplan ohne Durchführung einer
Umweltprüfung aufgestellt; Umweltbericht und zusammenfassende Erklärung werden nicht
erstellt. Eine Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen, die aufgrund der Durch-
führung des Bebauungsplanseintreten, nach $ 4c BauGBsoll nicht erfolgen.
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Im beschleunigten Verfahren soll gemäß $ 13a Abs. 2 Nr. 3 BauGB einem Bedarf an Investi-
tionen zur Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, zur Versorgung der Be-
völkerung mit Wohnraum oder zur Verwirklichung von Infrastrukturvorhaben in der Abwä-
gung in angemessener Weise Rechnung getragen werden. Die Aufstellung des Bebauungs-
plans soli zu dem Bedarf an Investitionen zur Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Ar-
beitsplätzen dienen sowie zur Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum beitragen.

Bei der Aufstellung eines Bebauungsplans im beschleunigten Verfahren ist nach $ 13a
Abs. 3 Satz 1 BauGB ortsüblich bekannt zu machen,
1. dass der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer Umwelt-

prüfung nach $ 2 Abs. 4 BauGBaufgestellt werdensoll, und
2. wo sich die Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen

Auswirkungen der Planung unterrichten kann und dass sich die Öffentlichkeit innerhalb
einer bestimmten Frist zur Planung äußern kann, sofern keine frühzeitige Unterrichtung
und Erörterung im Sinne des $ 3 Abs. 1 BauGBstattfindet.

Bebauungspläne sind gemäß $ 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB aus dem Flächennutzungsplan zu
entwickeln. Der wirksame Flächennutzungsplan der Stadt Aschersleben stellt das gesamte
Gebiet des Bebauungsplans als Gemischte Baufläche dar. Die städtebauliche Entwicklung
der Stadt Aschersleben wird deshalb durch die Aufstellung des Bebauungsplansnicht beein-
trächtigt.

Aus den Planunterlagen für Bebauungspläne sollen sich gemäß § 1 Abs. 2 Planzeichenver-
ordnung (PlanZV) die Flurstiicke mit ihren Grenzen und Bezeichnungenin Übereinstimmung
mit dem Liegenschaftskataster, die vorhandenen baulichen Anlagen, die Straßen, Wege und
Plätze sowie die Geländehöhe ergeben. Als Kartengrundlage für die Planunterlage des Be-
bauungsplans wird die Liegenschaftskarte verwendet. Zusätzlich wurden ergänzende Ve-
rmessungen durchgeführt, deren Ergebnisse in der Planzeichnung berücksichtigt werden.

2. Abgrenzung und Beschreibung des Gebiets

Das Plangebietliegt nördlich von dem Grundstück der ehemaligen Kleinbahn von Aschersle-
ben in Richtung Cochstedt und westlich der Grundstücke Ernst-Toller-Straße 17 bis 23.

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird im Süden durch ehe-
malige Bahnanlagen der Kleinbahn Aschersleben — CGochstedt, im Osten durch die Ernst-
Toller-Straße, im Norden durch die Kleingartensparte „Frohsinn“ (gedachte westliche Verlän-
gerung der Heinrich-Heine-Straße) und im Westen durch ehemalige Gewerbeflächen (OGS,
Grundstück Klopstockstraße 54) begrenzt.

Das Plangebiet liegt gegenwärtig vollständig brach. Von Norden nach Süden hat das Plan-
gebiet eine Länge von bis zu ca. 165 Metern bei einer Tiefe von ca. 50 Metern. Das Plange-
biet hat eine Größe von ca. 0,78 ha.

Das Plangebiet umfasst eine Teilfläche des Flurstücks 1/2 der Flur43 der Gemarkung
Aschersleben.

Im Plangebiet befinden sich als Gebäude nur einige eingeschossige Schuppenin ruinösem
Zustand, deren Abriss soll vor der beabsichtigten Wiedernutzung des Plangebiets erfolgen.

Das Gebiet des Bebauungsplansist nur leicht geneigt. Von der nordwestlichen zur südwest-
lichen Ecke des Geltungsbereichsfällt das Plangebiet auf einer Strecke von etwa 130 m um
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etwa 2 m ab. An der südwestlichen Ecke des Plangebiets beträgt die Geländehöhe 114,7 m
ü. NHN.

Im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt nur eine Teilfläche des Flur-
stück 1/2 der Flur 43 der Gemarkung Aschersleben.

3. Übergeordnete Planungen und Planrechtfertigung

3.1 Raumordnung

Bauleitpläne sind den Zielen der Raumordnung gemäß $ 1 Abs. 4 BauGB anzupassen.Bei
raumbedeutsamen Planungen öffentlicher Stellen (nach $ 3 Abs. 1 Nr. 6 ROG auch Bauleit-
pläne) sind gemäß $ 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Raumordnungsgesetz (ROG) Ziele der Raumord-
nung zu beachten sowie Grundsätze und sonstige Erfordernisse der Raumordnung in Abwä-
gungs- oder Ermessensentscheidungen zu berücksichtigen. Ziele der Raumordnung sind
nach $3 Abs. 1 Nr.2 ROG verbindliche Vorgaben in Form von räumlich bestimmten oder
bestimmbaren, abschließend abgewogenentextlichen oder zeichnerischen Festlegungenzur
Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums. Verbindliche Vorgaben müssenstrikt und
verbindlich formuliert sein. Von der einzelnen Zielaussage verlangt der Grundsatz der
Rechtsklarheit eine Formulierung, die dem Verbindlichkeitsanspruch gerecht wird. Der von
Zielen der Raumordnung ausgehende Anspruch auf Beachtung muss dem Gebot hinrei-
chender Bestimmtheit genügen.

Ziele der Raumordnung sind Festlegungen eines rechtskräftigen Raumordnungsplans.
Grundsätze der Raumordnung und sonstige Erfordernisse der Raumordnung lösen keine
Anpassungspflicht für Bauleitpläne aus. Grundsätze der Raumordnung sind gemäß § 3
Abs. 1 Nr.3 ROG allgemeine Aussagen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des
Raums.

Die Ziele und Grundsätze der Raumordnung sind im Landesentwicklungsplan des Landes
Sachsen-Anhalt (LEP-LSA) und im Regionalen Eniwicklungsplan Harz vom 9. März 2009
enthalten. Der LEP-LSA wurde als Verordnung mit Datum vom 16. Februar 2011 beschlos-
sen. Der Plan ist am Tag nach seiner Veröffentlichung, die am 11. März 2011 erfolgte, im
Gesetz- und Verordnungsblatt in Kraft getreten.

Der Regionale Entwicklungsplan Harz (REP Harz) vom 9. März 2009 ist nach der Genehmi-
gung mit Schreiben des Ministeriums für Bau und Verkehr vom 21. April 2009 und nach der
Bekanntmachungin den Amtsblätternder Mitglieder der Regionalen Planungsgemeinschaft
in Kraft getreten. Von der 1. und 2. Änderung des Regionalen Entwicklungsplans im Jahr
2010 sowie der Ergänzung des Plans im Jahr 2011 ist das Gebiet der Stadt Aschersieben
nicht betroffen.

Nach Bekanntmachung der Regionalen Planungsgemeinschaft Magdeburg vom 16. März
2010 im Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes ist beabsichtigt, den Regionalen Entwick-
lungsplan für die Planungsregion Magdeburg neu aufzustellen.

Die Regionalversammlung der Regionalen Planungsgemeinschaft Magdeburg hat am
3. März 2010 beschlossen den Regionalen Entwicklungsplan für die Planungsregion Magde-
burg (REP MD) neu aufzustellen. Mit Beschluss vom 2. Juni 2016 hat die Regionalversamm-
lung den Planentwurf mit Begründungen sowie Umweltbericht gebilligt und fiir die Offentlich-
keitsbeteiligung nach $ 10 ROG in Verbindung mit $ 7 Abs. 5 Landesentwicklungsgesetz
Sachsen-Anhalt (LEntwG LSA) frei gegeben. Die Regionalversammlung hat mit diesem Be-
schluss auch festgelegt, dass die Auslegungsfrist 3 Monate beträgt. Die Auslegung erfolgte
vom 11. Juli 2016 bis 11. Oktober 2016.
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Sonstige Erfordernisse der Raumordnung sind gemäß $ 3 Nr. 4 ROG in Aufstellung befindii-
che Ziele der Raumordnung, Ergebnisse förmlicher landesplanerischer Verfahren wie des
Raumordnungsverfahrens und landesplanerische Stellungnahmen. Da die Grundsätze und
sonstigen Erfordernisse der Raumordnung gemäß $ 4 Abs. 2 ROG in der Abwägung nach
§ 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen sind, sind die in Aufstellung befindlichen Ziele des
Entwurfs des Regionalen Entwicklungsplans Magdeburg bei der Aufstellung des Be-
bauungsplans zu berücksichtigen.

Nachfolgend wird auf wesentliche Ziele, Grundsätze und sonstige Erfordernisse der Raum-
ordnung eingegangen. Es wird jedoch nicht als zweckmäßig angesehen,alle bezogen auf
den Geltungsbereichrelevante Ziele, Grundsätze und sonstigen Erfordernisse darzustellen.

Landesentwicklungsplan

Die Stadt Aschersleben gehört nach dem Landesentwicklungsplan 2010 zum ländlichen
Raum. Entsprechend der Entwicklungsmöglichkeiten sind nach Grundsatz 8 im ländlichen
Raum vier Grundtypen zu unterscheiden, die durch die Regionalplanung räumlich präzisiert
bzw. festgelegt werden können.Die Stadt Aschersleben gehört zu dem Grundtyp "Ländlicher
Raum mit relativ günstigen Produktionsbedingungen insbesondere für die Landwirtschaft
und/oder Potenzialen im Tourismus".

Zielstellung für den ländlichen Raum mit günstigen Produktionsbedingungen insbesondere
für die Landwirtschaft und/oder Potenzialen im Tourismusist es, diese Standorte zu sichern
und dafür Sorge zu tragen, dass sich die beiden Nutzungsformenergänzen.

In Räumenmit relativ günstigen Produktionsbedingungen für die Landwirtschaft soll landwirt-
schaftliche Nutzfläche für andere Nutzungen nur in dem unbedingt erforderlichen Maß in
Anspruch genommen werden. Aufgrund der landschaftlichen Schönheiten und. der Sehens-
würdigkeiten weisen diese ländlichen Kulturlandschaften große Potenziale für die Erholung
und den Tourismus auf. Diese Standortvorteile sollen durch den Ausbau dertouristischen
Infrastruktur für bestimmte Urlauberzielgruppen unter Beachtung der örtlichen Gegebenhei-
ten gefördert werden.

Durch den Bebauungsplan wird keine landwirtschaftliche Nutzfläche in Anspruch genommen.

In der Siedlungsstruktur des Landes Sachsen-Anhalt sollen gemäß Grundsatz 12 gewach-
sene, das Orts- und Landschaftsbild, die Lebensweise und Identität der Bevölkerung prä-
gende Strukturen unter Berücksichtigung der städtebaulichen Erfordernisse und der Erhal-
tung siedlungsnaher Freiräume weiter entwickelt werden. Zur Verringerung der Inanspruch-
nahme von Grund und Boden sollen gemäß Grundsatz 13 vorrangig die vorhandenen Po-
tenziale (Baulandreserven, Brachflächen undleer stehende Bausubstanz) in den Siedlungs-
gebieten genutzt und flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen angewendet
werden. Diesem Grundsatz folgt der Bebauungsplan, weil er Flächen im vorhandenen Sied-
lungsbereich einer Folgenutzung zuführt und insoweit das vorhandene Potential nutzt. Die
verkehrliche Erschließung der Baugrundstücke im Plangebiet erfolgt so flachensparend wie
technisch möglich.

Die Siediungsentwicklung ist gemäß Ziel 23 mit den Erfordernissen einer günstigen Ver-
kehrserschließung und -bedienung durch öffentliche Verkehrsmittel abzustimmen. Die Lage
des Plangebiets in der Nähe zur Altstadt und noch fußläufiger Entfernung zum Bahnhof
Aschersleben gewährleistet eine günstige Verkehrserschließung durch Öffentliche Verkehrs-
mittel.

Durch die Festlegung von Zentralen Orten ist gemäß Ziel 27 zu gewährleisten, dass in allen
Teilen des Landes ein räumlich ausgeglichenes und gestuftes Netz an Ober-, Mittel- und
Grundzentren entsteht bzw. erhalten bleibt, welches durch leistungsfähige Verkehrs- und
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Kommunikationsstrukturen mit- und untereinander verflochten ist. Die Stadt Aschersleben

wird gemäß Ziel 37 als Mittelzentrum festgelegt.
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Abbildung 1: Ausschnitt aus dem Landeseniwicklungsplan 2010
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Öffentliche Mittel sollen gemäß Grundsatz 15 schwerpunktmäßig in den Zentralen Orten ein-
gesetzt werden, insbesondere u.a. zur Wiedernutzung von Flächen, zur Errichtung von
Wohn- und Arbeitsstätten sowie umweltschonende, barrierefreie, kosten- und flächenspa-
rende Bauweisen. Die Aufstellung dieses Bebauungsplansträgt zur Wiedernutzung von Flä-
chen und zur Errichtung von Wohn- und Arbeitsstätten bei. Die Festsetzungen des Be-
bauungsplanssollen eine flächensparende Bauweise gewährleisten.

Aschersleben wird gemäß Ziel 58 als bereits vorhandener Standort Vorrangstandort für lan-
desbedeutsame Industrie- und Gewerbeflächen festgelegt. Hiervon ist das Plangebiet jedoch
räumlich nicht betroffen.

Flächenkonkrete Restriktionen enthält der Landesentwicklungsplan 2010 für das Plangebiet
nicht.
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Regionaler Entwicklungsplan Harz
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Abbildung 2: Ausschnitt aus dem Regionalen Entwicklungsplan Harz 2009
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Der Regionale Entwicklungsplan Harz vom 9. März 2009 ist nach der Genehmigung mit
Schreiben des Ministeriums für Bau und Verkehr vom 21. April 2009 und nach der Bekannt-
machung in den Amtsblatiern der Mitglieder der Regionalen Planungsgemeinschaft in Kraft
getreten.

Auf die Inhalte des Regionalen Entwicklungsplans Harz wird nur eingegangen, soweit diese
nicht bereits im Landesentwicklungsplan enthalten sind.

In Zentralen Orten sind gemäß Kapitel 4.2, Ziel 17 entsprechend ihrer Funktion für den jewei-
ligen Verflechtungsbereich bei nachzuweisendem Bedarf und unter Berücksichtigung beste-
hender unausgelasteter Standorte Flächen vor allem u. a. für Gewerbeansiedlungen sowie
für den Wohnungsbau schwerpunktmäßig bereitzustellen. Mit der Aufstellung des Be-
bauungsplans werden Flächen für Gewerbeansiedlungen sowie für den Wohnungsbau be-
reitgestellt.

Vor der Neuversiegelung von Flächen ist gemäß Kapitel 4.2, Ziel 20 zu prüfen, ob bereits
versiegelte Flächen genutzt werden können. Durch die Aufstellung des Bebauungsplans
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können ehemals durch Schuppen und gewerbliche Vornutzungenversiegelte Flächen wieder
genutzt werden.

In Verkehrs- und Bauleitplänen für Ortslagen sollen gemäß Kapitel 4.8.4, Grundsatz 4 Rad-
und FuBgangerverkehr als umweltfreundliche Alternative zum motorisierten Individualverkehr
vorrangig berücksichtigt werden. Dieser Grundsatz wird im Bebauungsplan dadurch berück-
sichtigt, dass die Ernst-Toller-Straße und auch die Heinrich-Heine-Straße als Erschließungs-
straßen mit einem besonders geringen Verkehrsaufkommen für den Rad- und Fußgänger-
verkehr gut geeignet ist. Zudem kann in angemessenerEntfernung der Bahnhof Aschersle-
ben erreicht werden. Der Bahnhof Aschersleben ist gemäß Grundsatz 7 regional bedeutsa-
me OPNV-Schnittstelle zwischen Bahn/Bahn, Bahn/Bus und Bus/Busfestgelegt.

Von den Festlegungen regional bedeutsamer Vorrangstandorte in Aschersleben ist das
Plangebietnicht betroffen.

Regionaler Entwicklungspian Magdeburg (Entwurf)

Sonstige Erfordernisse der Raumordnung sind gemäß $ 3 Nr. 4 ROG in Aufstellung befindli-
che Ziele der Raumordnung, Ergebnisse förmlicher landesplanerischer Verfahren wie des
Raumordnungsverfahrens und landesplanerische Stellungnahmen. Da die Grundsätze und
sonstigen Erfordernisse der Raumordnung gemäß $4 Abs. 2 ROG in der Abwägung nach
§ 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen sind, sind die in Aufstellung befindlichen Ziele des
Entwurfs des Regionalen Entwicklungsplans Magdeburg bei der Aufstellung des Be-
bauungsplans zu berücksichtigen.

Die Regionalversammlung der Regionalen Planungsgemeinschaft Magdeburg hat am
3. März 2010 beschlossen den Regionalen Entwicklungsplan für die Planungsregion Magde-
burg (REP MD) neu aufzustellen. Mit Beschluss vom 2. Juni 2016 hat die Regionalversamm-
lung den Planentwurf mit Begründungen sowie Umweltbericht gebilligt und für die Offentlich-
keitsbeteiligung nach $ 10 ROG in Verbindung mit $7 Abs.5 Landesentwicklungsgesetz
Sachsen-Anhalt (LEntwG LSA) frei gegeben. Die Regionalversammlung hat mit diesem Be-
schluss auch festgelegt, dass die Auslegungsfrist 3 Monate beträgt. Die Auslegung erfolgte
vom 11. Juli 2016 bis 11. Oktober 2016.

Die räumliche Abgrenzung der Mittelzentren ist gemäß Ziel 23 den Festlegungskarten zu
entnehmen. Nach der Festlegungskarte 2.1.1 ist das Plangebiet innerhalb des Zentralen
Ortes Aschersleben gelegen.

Weitere, über den Landesentwicklungsplan oder den Regionalen Entwicklungsplan Harzhin-
ausgehende Festlegungen mit Relevanzfür das Plangebiet enthält der Entwurf des Regiona-
len Entwicklungsplans Magdeburg nicht.

3.2 Landschaftsplan

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind gemäß $ 1a Abs. 2 Nr. 1 BauGBin der Abwägung
die Darstellungen von Landschaftsplänen zu berücksichtigen. Die Inhalte der Landschafts-
planung dienen der Verwirklichung der Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der
Landschaftspflege. In Planungen und Verwaltungsverfahren sind gemäß $9 Abs. 5 Satz 1
BNatSchG die Inhalte der Landschaftsplanung zu berücksichtigen. Soweit den Inhalten der
Landschaftsplanung in den Entscheidungen nicht Rechnung getragen werden kann,ist dies
gemäß $ 9 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG zu begründen.

Der Landschaftsplan für die Stadt Aschersleben enthält für das Plangebiet keine Darstellun-
gen oderInhalte, die bei der Aufstellung des Bebauungsplans zu berücksichtigen wären.
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3.3 Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan der Stadt Aschersleben mit Stand vom Dezember 2007 stellt das
gesamte Gebiet des Bebauungsplans als Gemischte Baufläche dar. Damit ist der Be-
bauungsplan im Sinne des $ 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB aus dem Flächennutzungsplan entwi-
ckelt. Insofern wird die geordnete städtebauliche Entwicklung der Stadt Aschersleben durch
die Aufstellung des Bebauungsplansnicht beeinträchtigt. Das Plangebietliegt nicht innerhalb
des Stadtumbaugebiets.

 

 
[TK10 / 6/2012] © LVermGeo LSA (www.lvermegeo.sachsen-anhait.de) / A18/1-13572/2010
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3.4 Bebauungskonzept

Das Baugebiet soll durch eine ErschlieBungsstraBe verkehrlich erschlossen werden,die in
einer Schleife vom westlichen Ende der Heinrich-Heine-StraBe zum westlichen Ende der
Ernst-Toller-Straße führt. Über diese Erschließungsstraße sollen alle Gebäude im Plangebiet
verkehrlich erschlossen werden.

Insgesamt sollen 23 Gebäude errichtet werden. Von diesen Gebäudensollen die zwei grö-
Beren für gewerbliche Nutzungen reserviert werden. Dies bedeutet, dass in den beiden grö-
ßeren Gebäuden ausschließlich gewerbliche Nutzungen untergebracht werden sollen. Dies
bedeutet jedoch nicht, dass die übrigen Gebäude nicht auch für Gewerbebetriebe, die das
Wohnennicht wesentlich stören, zur Verfügung stehen. Die übrigen Gebäude stehen sowohl
der Wohnnutzung wie diesen Gewerbebetrieben offen.

In unmittelbarer Nähe zu den beiden gewerblich zu nutzenden Gebäudensollen zwei Park-
plätze für die Bewohner, Nutzer und Besucher des Plangebiets angelegt werden.

Es ist vorgesehen,dass alle Gebäude im Plangebiet nur vermietet und zumindest zunächst
nicht veräußert werden.

Der unmittelbar vor den Grundstücken Ernst-Toller-Straße 17 bis 23 gelegene Straßenab-
schnitt soll durch den Vorhabenträger gepflastert werden und mit einer Straßenbeleuchtung
versehen werden.

Die neuen Gebäude sollen sich sowohl hinsichtlich des Maßes der baulichen Nutzung als
auch der äußeren Gestaltung nach in die umgebende Umgebung einfügen. Dies wird durch
die Festsetzungen undörtlichen Bauvorschriften des Bebauungsplans gewährleistet.

4. Ziele und Zwecke des Bebauungsplans

Grundsätzlich soll der Bebauungsplan eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die
sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen miteinander in Einklang
bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung ge-
währleisten.

Vorrangiges Ziel der Aufstellung des Bebauungsplansist die Schaffung von Baurechtfür die
Bebauung des Plangebiets mit Wohngebäuden bzw. Gebäuden für gewerbliche Nutzungen.
Dabei soll das Baurecht so ausgestaltet werden, dass sich die künftige Bebauungin die der
näheren Umgebungeinfügt.

Der Bebauungsplan berücksichtigt insbesondere folgende Belange:

- die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohnverhaltnisse (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB)
- die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung ($ 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB)
- die Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und der Umbau vorhandener

Ortsteile ($ 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB)
- die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbilds ($ 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB)
- die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Land-

schaftspflege (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB)
- die Belange der Wirtschaft (§ 1 Abs. 6 Nr. 8 Buchst. a BauGB)
- die Belange der Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplatzen (§ 1 Abs. 6 Nr. 8

Buchst. c BauGB)
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- die Belange des Personen- und Güterverkehrs und der Mobilität der Bevölkerung, ein-
schließlich des öffentlichen Personennahverkehrs und des nicht motorisierten Verkehrs,
unter besonderer Berücksichtigung einer auf Vermeidung und Verringerung von Verkehr
ausgerichteten städtebaulichen Entwicklung ($ 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB)

Der Bebauungsplan enthält die rechtsverbindlichen Festsetzungen für die städtebauliche
Ordnung.Er bildet die Grundlage für weitere, zum Vollzug des Baugesetzbuchserforderliche
Maßnahmen.

5.  Planinhalte und Festsetzungen

5.1 Art der baulichen Nutzung

Die Baugebiete im Geltungsbereich werdenals Mischgebiete MI 1 und MI 2 festgesetzt.

Mischgebiet

Mischgebiete dienen gemäß $ 6 Abs. 1 BauNVO dem Wohnen und der Unterbringung von
Gewerbebetrieben, die das Wohnennicht wesentlich stören.

Anders als z.B. Allgemeine Wohngebiete dienen Mischgebiete nicht vorwiegend dem Woh-
nen. Deshalb handelt es sich bei einem Mischgebiet nicht um ein Wohngebiet „zweiter Klas-
se", sondern "nur" um ein Mischgebiet.

Die Entscheidung,in unmittelbarer Nähe der bestehenden Wohngebiete zwischen Heinrich-
Heine-Straße und Ernst-Toller-Straße ein Mischgebiet zu planen, wurde bereits mit dem Flä-
chennutzungsplan als der vorbereitenden Bauleitplanung getroffen. Durch die Festsetzung
der Mischgebiete im Bebauungsplan werden für das benachbarte Wohngebiet zwischen
Ernst-Toller-Straße und Heinrich-Heine-Straße keine bestehenden Konflikte verschärft.

In einem Allgemeinen Wohngebiet wären gemäß $ 13 BauNVO für Freiberuflicher wie Ärzte,
Rechtsanwälten, Steuerberatern, Architekten, Ingenieuren, Physiotherapeuten, Logopäden
nur Räumezulässig, in einem Mischgebiet sind dagegen auch Gebäudefür Freiberufler zu-
lässig. Ein Gebäude, das ausschließlich von Freiberuflern genutzt wird, wäre somit in einem
Allgemeinen Wohngebiet nicht zulässig. Eine Zulässigkeit solcher Nutzungen im Plangebiet
ist jedoch ausdrücklich gewollt.

Bei Friseuren als nicht störende Handwerksbetrieben wären gemäß 84 Abs.2 Nr.2
BauNVO in einem Allgemeinen Wohngebiet nur solche allgemein zulässig, die der Versor-
gung des Gebietes dienen. Damit wären nicht störende Handwerksbetriebe oberhalb einer
bestimmten Größe in einem Allgemeinen Wohngebiet gemäß 8 4 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO nur
ausnahmsweise zulässig, während sie in einem Mischgebiet gemäß 86 Abs. 1 BauNVO
unabhängig von ihrer Größe allgemein zulässig sind.

Betriebe des Beherbergungsgewerbes sind in einem Allgemeinen Wohngebiet gemäß § 4
Abs. 3 Nr. 1 BauNVO nur ausnahmsweise zulässig. In einem Mischgebiet sind solche Be-
triebe gemäß $ 6 Abs. 2 Nr. 3 allgemein zulässig.

Die Größe der im Vorhaben- und Erschließungsplan eingetragenen Gebäude ermöglicht es,
diese Gebäude vollständig durch Freiberufler zu nutzen oder z.B. durch Beherbergungsbe-
triebe.

In Mischgebieten sind gemäß $ 6 Abs. 1 BauNVO nur solche Gewerbebetriebe zulässig, die
das Wohnennicht wesentlich stören. Gegebenenfalls können im Mischgebiet gewerbliche
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Nutzungen durch die Anwendung des $ 15 Abs. 1 Satz 2 BauNVO beschränkt werden, um
Immissionsschutzkonflikte mit dem bestehenden Wohngebiet zu vermeiden.

Die Eigenart des Mischgebietes ist somit nach $ 6 Abs. 1 BauNVO dadurch gekennzeichnet,
dass seine Nutzung zum Wohnen und seine Nutzung zur Unterbringung nicht wesentlich
störender Gewerbebetriebe als gleichwertige Funktionen nebeneinander stehen. Neben
Wohngebäuden sind u. a. Geschäfts- und Bürogebäude, Einzelhandelsbetriebe und sonstige
nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe zulässig. Belästigungen und Störungen, die von
den in solcher Weise gewerblich genutzten Grundstücken auf die zum Wohnenbestimmten
Grundstücke ausgehen, sind im Sinne des $ 15 BauNVO nach der Eigenart des Gebietes
grundsätzlich zumutbar. Das Verhältnis von Wohnnutzung zur gewerblichen Benutzung ist
dabei nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 28.04.1972 (Az. IV C 11.69,
Randnr. 27) weder nach der Fläche noch nachAnteilen bestimmt.

Das Mischgebiet dient gleichrangig und gleichgewichtig den Wohnen und dem Gewerbe.
Das setzt einmal eine wechselseitige Rücksichtnahmeder einen Nutzung auf die andere und
auf deren Bedürfnisse voraus. Das bedeutet zum anderen aber auch, dass keine der Nut-
zungsarten ein deutliches Übergewicht über die andere gewinnensoll. Gleichgewichtigkeit
von Wohnnutzung und gewerblicher Nutzung einerseits und das Gebot wechselseitiger
Rücksichtnahme stehen in einem inneren Zusammenhangin der Weise, dass das Überwie-
gen der einen oder der anderen Nutzung, wenn es von der Gemeinde als Plangeber be-
zwecktist, die Ausweisung eines Mischgebiets ausschließt. Bei einer solchen Absicht hat die
Gemeinde im einen Fall die Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebiets ($ 4 BauNVO) in
Betracht zu ziehen, in dem nicht störende Gewerbebetriebe in beschränktem Umfang zuläs-
sig sind, im anderen Fall die Ausweisung eines Kerngebiets ($ 7 BauNVO), in dem Wohnun-
gen in beschränktem Umfang zulässig sind. (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom
25.11.1983, Az. 4 C 64.79, Randnr. 9)

In dieser sowohl qualitativ als auch quantitativ zu verstehenden Durchmischung von Wohnen
und nicht wesentlich störendem Gewerbe liegt nach dem Urteil des Bundesverwaltungsge-
richts vom 04.05.1988 (Az. 4 C 34.86, Randnr. 16) die normativ bestimmte besondere Funk-
tion des Mischgebiets, mit der dieses sich von den anderen Baugebietstypen der Baunut-
zungsverordnung unterscheidet.

Für die hiernach zu beachtende auch quantitative Mischung kommt es — wie gleichzeitig
durch $ 15 Abs. 1 Satz 1 BauNVO bestätigt wird — darauf an, in welchem Verhältnis die dem
Wohnenund die gewerblichen Zwecken dienenden Anlagen im Baugebiet nach Anzahl und
Umfang zueinander stehen. Dabeiist einerseits nicht erforderlich, dass die beiden Hauptnut-
zungsarten zu genau oder annähernd gleichen — wie auch immer rechnerisch zu bestim-
menden — Anteilen im jeweiligen Gebiet vertreten sind. Esist erforderlich und zugleich aber
auch ausreichend, dass im jeweiligen Gebiet eine der beiden Hauptnutzungsarten nicht nach
Anzahl und/oder Umfang beherrschend undin diesem Sinne "übergewichtig" in Erscheinung
tritt. (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 04.05.1988, Az. 4 C 34.86, Randnr. 17)

Besondere Vorkehrungen zur Gewährleistung des quantitativen Mischungsverhältnisses von
Wohnen und nicht wesentlich störendem Gewerbe sind überflüssig, da auf der Grundlage
der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts der Baugenehmigungsbehörde mit
8 15 Abs. 1 Satz 1 BauNVO eine Vorschrift zur Verfügung steht, mit der sie die tatsächliche
Bebauung steuern und einer etwa drohenden Fehlentwicklung entgegen wirken kann (Urteil
des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg vom 18.08.2000, Az. 8S 793/00, Randınr.
32).

Die in einem Mischgebiet gebotene Nutzungsmischung zwischen Wohnen und das Wohnen
nicht wesentlich störendem Gewerbe kann deshalb durch den Salzlandkreis als untere Bau-
aufsichtsbehörde durchgesetzt werden. Nach $ 15 Abs. 1 Satz 1 BauNVO sind die in den
88 2 bis 14 BauNVO aufgeführten baulichen und sonstigen Anlagen im Einzelfall unzulässig,
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